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79. Berliner Steuergespräch: „Der Ort der Arbeit“

Aufsätze

Prof. Dr. Ekkehart Reimer, Universität Heidelberg — Der Ort der Arbeit

Der Rückzug in das Home Office hinterlässt tiefe Spuren, die nach der Pandemie nicht verschwinden werden. Steuerrechtlich sind Arbeitsort und
Arbeitswege selbst dann von großer Bedeutung, wenn der ökonomische Erfolg der Arbeit als solcher vergleichsweise konstant bleibt. Die Arbeits-
orte der Vergangenheit sind nicht die Arbeitsorte der Zukunft. Das führt zu Verschiebungen in den Steuergesetzen. Doch wo liegen diese Verschie-
bungen? Diese These lautet: In der Pandemie haben Bundesregierung und Bundesgesetzgeber auf „Pause“ gedrückt und dafür gesorgt, dass im
Staat-Bürger-Verhältnis, aber auch im zwischenstaatlichen Verhältnis zunächst Vieles beim Alten bleibt. Die Steuerpflichtigen spüren dadurch die
Veränderungen noch nicht, mit denen das materielle Steuerrecht an sich auf Änderungen des Arbeitsortes reagiert. Für die postpandemische Zeit
bedarf es aber neuer Regeln für die steuerliche Behandlung von Arbeitsort und Arbeitswegen.

Bildet man eine Matrix der Steuerrechtsrelevanz von Arbeitsort und Arbeitswegen, empfiehlt sich eine dreidimensionale Unterscheidung: zwi-
schen Arbeitnehmer/innen und Unternehmen, zwischen dem Steuerschuldner und den verschiedenen Steuergläubigern, und zwischen rein in-
nerstaatlichen und grenzüberschreitenden Sachverhalten. Diesem Dreischritt folgt die nachfolgende Untersuchung. Sie behandelt im ersten Teil
das innerstaatliche Steuerrecht, fragt dabei insbesondere nach der Ortsrelevanz im Umfeld von § 19 EStG und wirft – soweit es reflexartig um die
Unternehmen geht – einen kurzen Blick auf den Lohnsteuereinbehalt und die gewerbesteuerrechtliche Zerlegung (I.). Dem folgen eine Bestands-
aufnahme für das innerdeutsche Finanzausgleichsrecht (II.) und ein Blick auf die Verschiebungen, die sich in grenzüberschreitenden (interna-
tionalen) Sachverhalten ergeben (III.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005

MRin Silke Bruns, Referatsleiterin im BMF, Berlin — Der Ort der Arbeit – internationale Aspekte

Mit Hinweis auf eine flexibler und mobiler beziehungsweise häuslicher gewordene Arbeitswelt fordern nicht nur vereinzelte Stimmen eine kriti-
sche Betrachtung der geltenden Regelungen in Doppelbesteuerungsabkommen, die einen Berührungspunkt mit dem Tätigkeitsort der Arbeitneh-
mer haben (Exemplarisch Prokisch in Vogel/Lehner7, Art. 15 Rz. 9 ff.). Zum einen wird auch unabhängig von der Covid-19 Pandemie der Wunsch
geäußert, dass ein Arbeiten im sog. Homeoffice – ob an einem eingerichteten Arbeitsplatz oder am Küchentisch – in grenzüberschreitenden Sach-
verhalten keine zusätzlichen steuerlichen Belastungen auslösen solle. Zum anderen wird eine Anpassung der bestehenden Regelungen an eine
vorgetragene Realität einer mobiler gewordenen Arbeitswelt oder eine Förderung des mobilen Arbeitens mit häufig wechselndem Arbeitsort gefor-
dert. Auch gibt es Stimmen, die – jedenfalls für innereuropäische Sachverhalte – befürworten, dass die Aufteilung der Besteuerungsreche den
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Regelungen des in der EU mittels mehrerer Verordnungen koordinierten Sozialversicherungsrechts folgt und letzteres somit auch über die Auftei-
lung der Besteuerungsrechte entscheiden solle.

Vor diesem Hintergrund ruft der nachfolgende Beitrag die Leitlinien von Art. 14 DE-VG 2013 bzw. Art. 15 OECD-MA 2017 (I.1.) in Erinnerung, sowie
die bestehenden Abweichungen in von Deutschland mit angrenzenden Staaten abgeschlossenen DBA (I.2.), bevor die Frage nach einer eventuel-
len Neuausrichtung (I.3.) aufgeworfen wird. Kurz betrachtet wird die in diesem Zusammenhang nicht unbeachtliche Ortsrelevanz im Finanzaus-
gleichsrecht (II.). Danach folgt ein Hinweis auf den Sachstand einer möglichen Befassung mit der Relevanz des Tätigkeitsorts der Arbeitnehmer
und Geschäftsführer für die Besteuerung der Unternehmensgewinne (III.). Ein vorsichtiger Blick in die Zukunft (IV.) beschließt diesen Beitrag. . . . . 1010

RA Dr. Andreas Richter LL.M. / RA Berthold Welling, Berlin — Tagungs- und Diskussionsbericht zum Webinar des 79. Berliner Steuer-
gesprächs „Der Ort der Arbeit“

Aufgrund der COVID-19-Pandemie kam es global zu einem rasanten Anstieg von mobiler und flexibler Arbeit. Seitdem arbeiten weltweit viele
Menschen im Home-Office oder an einem anderen Ort ihrer Wahl. Aus diesem Grund befassen sich Politik und Wirtschaft intensiv mit der Ent-
wicklung zeitgemäßer Arbeitsmodelle, von deren Flexibilität Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen profitieren können.

Die erfolgreiche Umsetzung grenzüberschreitender Arbeitskonzepte setzt die Überwindung diverser (auch steuerlicher) Hürden voraus, bietet je-
doch auch Chancen für alle Beteiligten. Auf der einen Seite müssen Aspekte wie Compliance-Anforderungen, Sanktionsrisiken, doppelte Steuer-
belastungen, Dokumentations- und Offenlegungspflichten sowie die Bindung an das Unternehmen beachtet werden. Auf der anderen Seite stei-
gert das Angebot mobiler Arbeit die Attraktivität des Arbeitgebers, führt zu Zeit- und Kostenersparnissen im Hinblick auf Reisen und Büroräume
und ermöglicht es Arbeitnehmern, bei der Einteilung von Beruf und Privatem zeitlich und örtlich flexibler zu sein.

In Deutschland gibt es weder einen gesetzlichen Homeoffice-Anspruch noch eine entsprechende Homeoffice-Pflicht. Erst Anfang 2021 wurde ein
erster Gesetzesentwurf des Bundesarbeitsministeriums zur Regelung der mobilen Arbeit („Mobile Arbeit-Gesetz“, MAG) in die Ressortabstimmung
gegeben.

Das 79. Berliner Steuergespräch, welches von Prof. Dr. Roman Seer moderiert wurde, bot den Referenten Prof. Dr. Ekkehart Reimer und MRin
Silke Bruns, den Mit-Diskutanten Carsten Butenschön, Angela Hanack und Meinhard Wittwer sowie den Teilnehmenden eine Plattform, um die
dynamischen Entwicklungen in der Arbeitswelt zu reflektieren und die damit einhergehenden Herausforderungen zu diskutieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017
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Die Bedeutung der Grunderwerbsteuer für die Beratungspraxis nimmt weiterhin zu,
nicht zuletzt nach der Verschärfung der Regelungen zu Share Deals bei Immobilien-
geschäften. Die zuverlässige und ausgewogene Kommentierung des Behrens/Wachter
bietet Antworten auf die zahlreichen – teils lange umstrittenen, teils immer neuen –
Fragen.
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